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Bildungsbereich umsetzen

neue-deutsche-organisationen.de

Inklusive Bildung braucht Diskriminierungsschutz

Insgesamt wird deutlich, dass bundesweit in allen Ländern ein dringender 
Handlungsbedarf besteht! Auch wird deutlich, dass hierbei mehrere Wege 
parallelgegangenwerdenmüssen.FüreineneffektivenDiskriminierungsschutz
im Bildungsbereich bedarf es einer Kombination dieser Maßnahmen: 

ÄnderungderLandes-Schulgesetze
EinführungvonumfangreichenLandesantidiskriminierungsgesetzen
EinrichtungvonunabhängigenInformations-undBeschwerdestellen
EinrichtungvonAntidiskriminierungsbeauftragtenfürSchulen/Kitasinder
Bildungsverwaltungund

mehrfinanzielleRessourcenfür(Antidiskriminierungs-)Beratungsstellen

HinzukommenweiterewichtigeflankierendeMaßnahmen,diehiernichtfehlen
dürfen:

verpflichtendediskriminierungskritischeInhalteinderLehrer*innen-Ausbil-
dungund-Fort/Weiterbildung

UnterstützungvonSchulendurchSchulentwicklungsprogramme,externe
Berater*innen,Schulungenusw.zudiskriminierungskritischenSchulen

EntwicklungundVerbreitungvondiskriminierungskritischenLern-und
 Schulmaterialien

VerankerungvonEmpowerment-undSensibilisierungsangebotenfür
Schüler*innen
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Warum bedarf es eines Diskriminie-
rungsschutzes im Bildungsbereich?1

 

BeiDiskriminierungsvorfälleninSchulenundKitasfragen
sichdieBetroffenenoftmals:Wurdeichdiskriminiert?
Wohinkannichmichwenden?Wasmussichtun,um
dagegenvorzugehen?InsbesondereinSchulenund
Kitas,woBetroffenetagtäglichzurAnwesenheitver-
pflichtetsind,bedarfeszeitlichschnellerundnachhaltig
effektiverLösungen.Diskriminierungenbeeinflussendie
IdentitätsentwicklungvonKindern,könnendasSelbst-
wertgefühlschwächen,traumatisierendwirkenund
dieLernmotivationmindern.Diskriminierungindiesem
BereichkanndaherauchalsKindeswohlgefährdung
verstandenwerden.5 

DieBildungsverwaltungenfürSchulenundKitassind
bundesweit aufgrund nationaler und internationaler ge-
setzlicherGrundlagenverpflichtet,diskriminierungsfreie
Bildungumzusetzen.ErfahrungenausderBeratungs-
praxiszeigen,dassdiederzeitbestehendenrechtlichen
Regelungenunzureichendundwirkungslossind.

AufgrundunzureichenderstaatlicherStrukturengegen
DiskriminierunginSchulenundKitaswerdenbislang
BeschwerdenundAnliegenvorallemanBeauftragte,
BeratungsstellenundVereineherangetragen,diederzeit
einenwichtigenBeitragzurUnterstützungvonBetroffe-
nenleisten.SieberatenRatsuchendenichtnurzuihren
RechtenundHandlungsmöglichkeiten,sondernbegleiten
sieauchzuGesprächenoderschreibenBeschwerde-
briefeandieVerantwortlichenu.v.m.Allerdingssind
ihreHandlungsspielräumesehrbegrenzt,daSchulen
undKitasz.B.nichtverpflichtetsind,aufBeschwerde-
briefeeinzugehenodersiealsGesprächspartner*innen
zuakzeptieren.AberauchdieprekärenRessourcender
BeratungsstellenlassenoftmalszeitintensiveProzessbe-
gleitungennichtzu.

IndenLandesschulgesetzenfindensichkeineklaren
DefinitionenvonDiskriminierung,damitfehltesander
GrundlagefürdaspraktischeHandelnundauchfürein
formalesBeschwerdeverfahren.ZumBeispielformuliert
dasBerlinerSchulgesetzkeinausdrücklichesDiskriminie-
rungsverbot,sondernfordertvielmehreinallgemeines
Toleranzgebot.NebenderDefinitionvonDiskriminierung
fehlenauchgesetzlicheRegelungenbzgl.Zuständig-
keiten,Verfahren,Beweisregelungen,Viktimisierungs-
schutz6undSanktionsmöglichkeiten.7

FehlendeStrukturen,ungenügendesWissen,unzurei-
chendeQualifizierungundmangelndesBewusstseinzum
VorliegeneinerDiskriminierungführtinInstitutionen
undbeidenAkteur*innenzuHandlungsunsicherheitund
machtletztlichdieUmsetzungvonDiskriminierungsschutz
fast unmöglich.

DieunabhängigeInformations-undBeschwerdestelle
soll

FürjeglicheFormvonDiskriminierungbzw.Benachtei-
ligungzuständigsein(horizontalerAnsatz),

    unabhängig und weisungsungebunden agieren,
    mit entsprechenden und umfassenden Befugnissen 

ausgestattet sein, 
    jede Beschwerde ernst nehmen, lösungsorientiert 
bearbeitenunddabeivertrauensbildendhandeln,

DiskriminierungenunddieInterventionendagegen
dokumentierenundinderFolgetransparenteHand-
lungsstrategienentwickeln,

einpartizipativaufgestelltes,diskriminierungserfah-
renesSteuerungsgremium(Fachbeirat)erhalten.

DieunabhängigeInformations-undBeschwerdestelle
sollteinderLandesstrukturintegriertwerden.EineAn-
gliederunganeineNGOoderdirektandieSchulverwal-
tungbehinderteineffektivesArbeiten.

Wichtig ist, dass die Beschwerdestelle nicht außerhalb 
derVerwaltung(z.B.NGO)verankertwird.Vorbildfür
dieErrichtungderStelleistderBerlinerDatenschutzbe-
auftragte.EristkeinerSenatsverwaltunguntergeordnet,
sondernvielmehralsdieobersteLandesbehörde,unter
derDienstaufsichtdesPräsidentendesAbgeordneten-
hauses eingerichtet worden, damit er sein Amt unabhän-
gigundnurdemGesetzunterworfenausführenkann.

EinestrukturelleAnbindungandieSenatsverwaltungist
aufgrundmöglicherInteressenskonfliktenichtzielfüh-
rend.AuchdieAnbindunganeineexterneStruktur
außerhalbderVerwaltungwärenichteffektiv,dadie
umfassendenBefugnissezuSanktionsmöglichkeiten(mit
arbeitsrechtlichenKonsequenzen),Akteneinsichtund
Zeug*innenbefragungeingeschränktwäre.

Was ist die (rechtliche und gesell-
schaftspolitische) Ausgangslage  
für die Umsetzung eines Diskriminie-
rungsschutzes?

Diskriminierungsverbotefindensichbereitsinverschie-
denengesetzlichenRegelungen:z.B.Gleichbehand-
lungsgebotgemäßArtikel3Grundgesetz,völkerrecht-
licheKonventionen(UN-Behindertenrechtskonvention,
UN-AntirassismuskonventionoderUN-Kinderrechts-
konvention).AufEU-EbeneschütztdieAntirassismus-
richtlinievorDiskriminierungauchimBildungsbereich.
DeutschlandhathierzuentsprechendeVorgaben
bekommen.JedochfindetsichimAllgemeinenGleich-
behandlungsgesetz(AGG)dazukeineRegelung,dahier
dieBundesländerzuständigsind.Bundesweithatnoch
keineinzigesBundeslanddiesegesetzlicheVerpflichtung
umgesetzt.

DierechtlicheAusgangslagefürdiekonkreteUmset-
zungzumDiskriminierungsschutzbildetzumeinendie
ÄnderungderLandesschulgesetzeundzumanderendie
VerabschiedungumfassenderLandesantidiskriminie-
rungsgesetze(LADG).ImZusammenspieldieserbeiden
GesetzewirdeinwirksamerDiskriminierungsschutzauf
Länderebenegeschaffen,Unsicherheitenbeseitigtund
einheitlichesVerfahrenfüralleBereichederöffentlichen
Verwaltunggewährleistet.

Wie kann ein effektiver Diskrimi-
nierungsschutz im Bildungsbereich 
 umgesetzt werden? Was brauchen  
wir hierfür?

UmeineneffektivenundnachhaltigenDiskriminierungs-
schutzzuerreichen,mussderDiskriminierungsschutzin
denLandesschulgesetzenverankertwerden.

EsbrauchtaufLandesebeneAntidiskriminierungsbeauf-
tragteinnerhalbderstaatlichenStrukturen,andiesich
sowohlBetroffenealsauchBeratungsstellenwenden
können.

Auf Landesebene sollten unabhängige Informations- 
undBeschwerdestelleneingerichtetwerden,diekeiner
Verwaltunguntergeordnetsind,sondernderjeweiligen
obersten Landesbehörde.

Wie kann eine unabhängige Informa-
tions- und Beschwerdestelle Diskrimi-
nierungsschutz umsetzen?

ZielgruppederStellesindKita-KinderundSchüler*in-
nen,derenEltern/SorgeberechtigteundMitarbeiter*in-
nen der Bildungseinrichtungen.

1 DasFactsheetistErgebniseinesProzessesvom„BerlinerNetzwerkgegenDiskriminie-
runginSchuleundKita“,indessenRahmenauchfolgendezweiPublikationenentstan-
den sind, welche die Basis für den Austausch mit den neuen deutschen organisationen 
bilden:BeNeDiSK–BerlinerNetzwerkgegenDiskriminierunginSchuleundKita:
„DiskriminierungeninSchulenundKitas–EmpfehlungenfüreinewirksameInforma-
tions-undBeschwerdestelleinBerlin.EinPositionspapier“.Januar2016,http://www.
benedisk.de/wp-content/uploads/2016/03/2016_Empfehlungen-Beschwerdest-Diskri-
minierung-Schule-Kita-Berlin_F_web.pdf

 RechtsgutachtenimAuftragderGEWBerlinvonMaryamHaschemiYekaniundCarsten
Ilius:„RechtlicherRahmenfüreineunabhängigeBeschwerdestellezumSchutzgegen
DiskriminierunginBerlinerSchulen“,Mai2016,https://www.gew-berlin.de/public/
media/GEW%20BERLIN_Rechtsgutachten%20Schutz%20gegen%20Diskriminierung%20
in%20Berliner%20Schulen.pdf

2 DiesisteinerassistischeBezeichnung.Vgl.:https://www.koreaverband.de/
blog/2014/02/07/offener-brief-wir-sind-keine-schlitzaugen/

3 Vgl.:OSJI-OpenSocietyJusticeInitiative(2013)„Gleichberechtigungandeutschen
Schulenfordern“:https://www.opensocietyfoundations.org/node/51055

4 Vgl.:BeNeDiSK–BerlinerNetzwerkgegenDiskriminierunginSchuleundKita:„Diskri-
minierungeninSchuleundKitas–EmpfehlungenfüreinewirksameInformations-und
Beschwerdestelle in Berlin.

5 Vgl.:KiDs–KindervorDiskriminierungschützen!FachstelleKinderwelten/ISTA.www.
kids.kinderwelten.net

6 ViktimisierungisteinanderesWortfürMaßregelung,d.h.wennMenschensichaufgrund
einerDiskriminierungbeschwerenunddeswegenNachteileerleiden.

7 Vgl.:RechtsgutachtenimAuftragderGEWBerlinvonMaryamHaschemiYekaniund
CarstenIlius:„RechtlicherRahmenfüreineunabhängigeBeschwerdestellezumSchutz
gegenDiskriminierunginBerlinerSchulen“,Mai2016.
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Niemand darf aufgrund von

  Behinderung
  Ethnischer Herkunft/„Rasse“
  Geschlecht oder Geschlechtsidentität
  Hautfarbe
  Lebensalter
  Religion und/oder Weltanschauung
  Sexueller Identität
  Sozio-ökonomischem Status
  Sprache

diskriminiert werden.

Fallbeispiel 1:

Ein aus Japan stammender Vater holt sein 
Kind aus der 1. Klasse von der Schule ab. Er 
erfährt, dass sie das Lied „Drei Chinesen mit 
dem Kontrabass“ gesungen und dabei auf 
Anweisung der Lehrerin die Augenwinkel mit 
den Fingern hochgezogen hätten, damit ein 
„Schlitzaugen2“-Gesicht entsteht. Die Diskri-
minierungsbeschwerde des Vaters bei der 
Lehrerin führt dazu, dass seine Tochter vor 
der Klasse vorgeführt wird: sie sei ja gar kei-
ne Chinesin und deswegen könne das Lied sie 
nicht beleidigen. Auch Gespräche der Schul-
leitung mit der Lehrerin führen nicht zu einer 
Einsicht bzw. zu einer Praxisveränderung.3

Fallbeispiel 2:

Eine muslimische Schülerin möchte auch 
im Sportunterricht ihr Kopftuch tragen. 
Die Sportlehrerin fordert sie auf, das 
Kopftuch im Sportunterricht abzulegen. 
Als die Schülerin sich weigert das Kopf-
tuch abzulegen, trägt die Lehrerin ihr 
die Note „6“ für Abwesenheit ein. Dies 
tut sie fortan in jeder Sportstunde. Trotz 
Intervention der Schulleitung hat die 
Schülerin auch weiterhin den Abwesen-
heitseintrag und im Zeugnis eine schlech-
te Note bekommen.4


